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BGH: Veröffentlichung der Rechtsbeschwerde gegen 
Musterentscheid setzt keine Begründung der Rechtsbeschwerde 
voraus 
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Gegen die Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichtes in einem 
Verfahren nach dem Kapitalanlegermusterverfahrensgesetz (KapMuG) 
steht die Rechtsbeschwerde offen. 

Bei der Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) ging es um die 
Frage, ob die Veröffentlichung dieser Rechtsbeschwerde im 
Klageregister deren Begründung voraussetzt. Dies sah der BGH nicht so. 

 


